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Erstinstanzliche Gerichtsverfahren 
Hat eine Verbraucherbeschwerde nach §111a EnWG und das Schlichtungsverfahren nach §111b zu keinem Ergebnis geführt, kann man 
1. das gerichtliche Mahnverfahren einleiten. Hierzu bedarf es keines Rechtsanwalts oder
2. die Gegenpartei verklagen – Erstinstanzliches Gerichtsverfahren – dieses geht nur über einen Rechtsanwalt
denn das Recht aller Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem EnWG zu beantragen, bleibt davon unberührt. 
Das Gerichtsverfahren
 a. der automatische Gerichtsprozess
Eingeleitet durch das Gericht aufgrund einer Ablehnung des Vollstreckungsbescheids. Hier ist es evtl. ratsam, sich anwaltliche Hilfe zu suchen.
b. Klage
Hier wird vom Mitglied sofort die Gerichtbarkeit angerufen und über einen Anwalt die Klage gegen den Versorger etc. eingereicht.
Sie beauftragen in beiden Fällen einen Anwalt ihres Vertrauens und übergeben Ihm alle Unterlagen zum Schlichtungs- und Mahnverfahren.
Ist eine Prozesskostenhilfe gewünscht, wird sie im Bedarfsfall unter folgenden Voraussetzungen gewährt: 

1. Das Mitglied hat keine eigene Rechtsschutzversicherung, die für diesen Fall eintritt.
2. Der Verein verfügt zum Zeitpunkt des Prozesskostenhilfeersuchens über die erforderlichen Finanzmittel
3. Sie bestehen gegenüber ihrem Anwalt darauf, dass wir bei jedem Schriftverkehr in Kopie genommen werden.
 Sollte es in erster Instanz nicht zu einem befriedigenden Ergebnis kommen, ist vor einem weiteren Prozessschritt die erneute Bewilligung auf Prozesskostenhilfe beim Verein einzuholen.
.

